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Das Methodenpapier des WBP

Wissenschaftlicher Bei-
rat Psychotherapie und 
Gemeinsamer Bundes-
ausschuss

Im Psychotherapeutengesetz (PsychThG) 
wird an zwei Stellen wissenschaftlich fun-
dierte Psychotherapie gefordert: Psycholo-
gische Psychotherapeuten und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten haben 
laut PsychThG im Rahmen ihrer Approba-
tion Psychotherapie „mittels wissenschaft-
lich anerkannter psychotherapeutischer 
Verfahren“ durchzuführen (§ 1 Abs. 3). In 
§ 6 Abs. 2 des PsychThG ist geregelt, dass 
die Ausbildung zum Psychotherapeuten 
an Ausbildungsstätten zu erfolgen hat, in 
denen Patienten, „die an psychischen Stö-
rungen leiden, nach wissenschaftlich aner-
kannten psychotherapeutischen Verfahren 
stationär oder ambulant behandelt wer-
den“. Die Wissenschaftlichkeitsklausel be-
trifft also sowohl die Ausbildung als auch 
die Ausübung von Psychotherapie. Die 
Ausbildungsstätten werden nach Prüfung 
von den jeweils zuständigen Landesbehör-

den zugelassen, über die Rechtmäßigkeit 
der Berufsausübung hat im Zweifelsfall das 
Berufsgericht der Landeskammern zu be-
�nden.

Für die Feststellung, ob ein Verfahren die 
Kriterien der „wissenschaftlichen Anerken-
nung“ erfüllt, hat der Gesetzgeber den 

Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie 
(WBP¸ www.wbpsychotherapie.de) als 
Gremium zur Erarbeitung von Gutachten 
in Paragraph 11 des PsychThG verankert: 
„Soweit … die wissenschaftliche Anerken-
nung eines Verfahrens Voraussetzung für 
die Entscheidung der zuständigen Behör-
de ist, soll die Behörde in Zweifelsfällen 
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für Ausbildung und Berufsausübung
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Zusammenfassung: Der Beitrag fasst die 
wichtigsten Punkte des Ende 2007 ver-
öffentlichten Methodenpapiers des Wis-
senschaftlichen Beirats Psychotherapie 
(WBP) zusammen. Im Methodenpapier 
werden Kriterien de�niert, die zur Bewer-
tung der Wissenschaftlichkeit eines psy-
chotherapeutischen Verfahrens oder einer 
Methode herangezogen werden. Die im 

Psychotherapeutengesetz verankerte Be-
gutachtung durch den WBP ist Vorausset-
zung für die Berechtigung zur Ausübung von 
Psychotherapie, nicht jedoch für die sozial-
rechtliche Zulassung (über die der Gemein-
same Bundesausschuss G-BA entscheidet). 
Im aktuellen Methodenpapier des WBP wird 
erstmals der Versuch unternommen, neben 
– den aus Sicht einer streng ausgelegten 
Evidence-based Medicine notwendigen ex-
perimentellen Studien (Randomized Cont-

rolled Trials RCTs) – auch naturalistische, 
d. h. in der konkreten Versorgungspraxis 
durchgeführte (und deshalb nicht expe-
rimentell kontrollierbare) Studien zur Be-
wertung der Wissenschaftlichkeit einzube-
ziehen. In diesem für eine faire Bewertung 
außerordentlich relevanten Punkt hebt 
sich das Methodenpapier deutlicht von 
der Verfahrensordnung des G-BA (in dem 
Ergebnisse naturalistischer Studien denen 
aus RCTs nachgeordnet sind) ab.
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ihre Entscheidung auf der Grundlage eines 
Gutachtens eines wissenschaftlichen Bei-
rates treffen“. Die Gutachten des Wissen-
schaftlichen Beirates sind somit bedeut-
sam für die berufsrechtliche Frage, welche 
Formen von Psychotherapie ausgebildet 
und nach Approbation angewandt werden 
dürfen.

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 
und Bundesärztekammer (BÄK) haben 
nach § 11 PsychThG zusammen den WBP 
zu bilden und vereinbart, diesen paritä-
tisch zu besetzen. Für die Psychologischen 
Psychotherapeuten und die Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten beruft 
die BPtK sechs Mitglieder und persönliche 
Stellvertreter und für die „Psychiatrie und 
Psychotherapie“ sowie die „Psychosomati-
sche Medizin und Psychotherapie“ beruft 
die BÄK ebenfalls sechs Mitglieder und 
Stellvertreter. Die aktuelle Besetzung des 
WBP gibt Tabelle 1 wieder.

Neben der oben dargestellten gutachterli-
chen Beratung zur wissenschaftlichen An-
erkennung sind BPtK und BÄK übereinge-
kommen, dass der WBP auch „anderweitig 
fachwissenschaftlich bezogene Aufgaben 
bearbeitet“ und „im Rahmen seiner wis-
senschaftlichen Begutachtung zur über-
professionellen Einheitlichkeit beitragen 
soll, so dass seine Gutachten für Ärzte, 
Psychologische Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-
ten gleichermaßen Bedeutung erlangen.” 
Beide Kammern haben weiterhin verein-
bart, dass sie sich „dafür einsetzen, dass in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich die 
Gutachten des Beirats die jeweils rechtlich 
mögliche Verbindlichkeit erlangen“, d. h. 
beispielsweise Eingang in die ärztliche 
Weiterbildung �nden (BÄK-BPtK, 2003).

Ergänzend soll hier nur am Rande erwähnt 
werden, dass der Gemeinsame Bundes-
ausschuss (G-BA; www.g-ba.de) als im 
Sozialgesetzbuch (SGB V) verankertes 
Gremium der sozialrechtlichen Selbstver-
waltung entscheidet, welche Formen von 
Psychotherapie im Rahmen der gesetz-
lichen Krankenversorgung erbracht und 
über die kassenärztlichen Vereinigungen 
von den gesetzlichen Krankenkassen be-
zahlt werden können. Hierbei ist neben 
der Wirksamkeit auch die Wirtschaftlichkeit 

der Behandlung in die Zulassungsentschei-
dung einzubeziehen. Die Anerkennung zur 
Ausbildung und die berufsrechtliche An-
wendung von Psychotherapie, die nach 
PsychThG wissenschaftlich anerkannte 
Verfahren umfassen soll, ist also getrennt 
von der sozialrechtlichen Zulassung und 
somit Bezahlung im Rahmen der kassen-
ärztlichen Versorgung zu sehen. So kann 
der G-BA Gutachten des WBP (z. B. im 
Rahmen des Stellungnahmerechts, vgl. 
Abschnitt E der Verfahrensordnung des 
G-BA; G-BA, 2006) in seine Entscheidun-
gen für die Zulassung einbeziehen, ist aber 
nicht daran gebunden.

Erste Kriterien der wissen-
schaftlichen Anerkennung 
von Psychotherapie

Der Wissenschaftliche Beirat, dem, wie 
oben dargestellt, im PsychThG die Auf-
gabe zugewiesen ist, im Zweifelsfall auf 
Anfrage der zuständigen Behörde über die 
Wissenschaftlichkeit einer Behandlungs-
form zu entscheiden, veröffentlichte 1999 
im Deutschen Ärzteblatt einen „Leitfaden 
für die Erstellung von Gutachten-Anträgen 
zu Psychotherapieverfahren“ (WBP, 1999). 
Hier sieht der WBP seine Aufgabe darin, 
einerseits Behörden in ihrer Entscheidung 
zu unterstützen, andererseits bot er an, auf 
Antrag von Fachgesellschaften Gutachten 
über die wissenschaftliche Anerkennung 
von Behandlungsverfahren zu erstellen 
und zu veröffentlichen. In diesem Leitfaden 
waren noch keine differenzierten Kriterien 
für die Qualität der vorzulegenden Studien 
genannt. Gefordert wurden Studien zum 
Nachweis der spezi�schen Wirkung des 
jeweiligen Verfahrens sowie multimodale 
Erfolgsnachweise bei relevanten Patien-
tenpopulationen und Katamnesestudien. 
Es war den Antragstellern überlassen, die 
Indikationsbereiche für das Verfahren dar-
zustellen.

Anwendungsbereiche der 
Psychotherapieverfahren

Die psychotherapeutische Ausbildung 
soll nach PsychThG zur Behandlung von 
„Störungen mit Krankheitswert, bei denen 
Psychotherapie indiziert ist“ (§ 1 Abs. 3) 
befähigen. Hierbei ist nach § 8 Abs. 3
PsychThG in einem wissenschaftlich aner-

kannten Psychotherapieverfahren vertieft 
auszubilden. Letzteres bedeutet, dass ein 
für die vertiefte Ausbildung zugelassenes 
Verfahren befähigen sollte, mit dieser 
Therapie Patienten mit verschiedenen 
Krankheitsbildern zu behandeln. Dies ver-
anlasste den WBP im Jahr 2000 Kriterien 
für die Anerkennung als Verfahren für die 
vertiefte Ausbildung zum Psychologischen 
Psychotherapeuten oder Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten zu veröf-
fentlichen (WBP, 2000a; WBP, 2000b). 
Der Wissenschaftliche Beirat stellte hierbei 
fest, dass für ein Psychotherapieverfah-
ren für die vertiefte Ausbildung die breite 
Wirksamkeit der Behandlung mit diesem 
Therapieverfahren für verschiedene so ge-
nannte Anwendungsbereiche nachzuwei-
sen sei. In den 12 vom WBP festgelegten 
Anwendungsbereichen wurden größere 
Klassen von Diagnosen zusammengefasst, 
beispielsweise die depressiven Störungen, 
Angststörungen, dissoziative, Konversions- 
und somatoforme Störungen, Essstörun-
gen oder Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen. Der Nachweis für die breite 
Wirksamkeit sei dann erbracht, wenn für 
jeden der Anwendungsbereiche Studi-
en zum Wirksamkeitsnachweis vorliegen. 
Übergangsweise würden Nachweise für 
fünf Anwendungsbereiche genügen. Sei 
dieser Nachweis einer breiten Wirksamkeit 
des Verfahrens nicht möglich, könne die-
ses, so die Feststellung des WBP nur als 
„Zusatzverfahren“ im Rahmen der vertief-
ten Ausbildung gelehrt werden.

Kriterien für den Wirksamkeits-
nachweis: Mindestanforderun-
gen für die Begutachtung

In einer weiteren Veröffentlichung legte 
der WBP fest, nach welchen Kriterien Stu-
dien zur Wirksamkeit von Psychotherapie 
beurteilt werden (WBP, 2004). Hierbei 
wird unterteilt in Studien, die vor und nach 
1990 voröffentlich wurden. Neben der 
Darstellung relevanter Outcomekriterien 
und reliabler Outcomeerhebung wird eine 
klinisch operationalisierte Diagnostik und 
Diagnose gefordert. Weiterhin werden zur 
untersuchten therapeutischen Intervention 
Kontrollbedingungen gefordert, um Spon-
tanverlauf oder Veränderung im Vergleich 
zu anderen Psychotherapien beurteilen zu 
können. Für neuere Studien ab 1990 wird 
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hierzu ein Kontrollgruppendesign mit ran-
domisierter Zuordnung gefordert.

Methodenpapier des Wis-
senschaftlichen Beirats

Aufgrund der Erfahrungen mit den Krite-
rien für den Wirksamkeitsnachweis und 
den Anwendungsbereichen sah sich der 
WBP veranlasst, im Januar 2007 den Ent-
wurf eines „Methodenpapiers“ vorzulegen. 
Nach Rückmeldungen aus Berufs- und 
Fachverbänden und den Länderkammern 
verabschiedete der WBP im Dezember 
2007 dieses „Methodenpapier des Wis-
senschaftlichen Beirats Psychotherapie 
– Verfahrensregeln zur Beurteilung der 
wissenschaftlichen Anerkennung von Me-
thoden und Verfahren der Psychotherapie“ 
(WBP, 2007). Absicht sei, „neben seinem 
gesetzlichen Auftrag die wissenschaftlich-
methodologische Weiterentwicklung des 
Faches und die allgemeine Diskussion zur 
evidenzbasierten Medizin unter Berück-
sichtigung des besonderen Charakters 
psychotherapeutischer Behandlungen“ 
(S. 3). Ziel der Überarbeitung der bisheri-
gen Verfahrensregeln sei „die Feststellung 
der wissenschaftlichen Anerkennung auf 
Grundlage eines strukturierten und trans-
parenten Beurteilungsprozesses, der für 
alle in Frage kommenden Psychotherapie-
verfahren und Psychotherapiemethoden 
in vergleichbarer Weise durchzuführen ist“ 
(ebd.).

Zentrale Punkte des Methodenpapiers 
sind

die Unterscheidung zwischen psycho-1.
therapeutischen Verfahren und Metho-
den,
die Kriterien der wissenschaftliche An-2.
erkennung,
die Festlegung von Anwendungsberei-3.
chen der Psychotherapie.

1. Das Schwellenkriterium zur 
Differenzierung von Psychothe-
rapie-Verfahren und Psychothe-
rapie-Methode

In Abstimmung mit dem Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA), der sich diesel-
be Unterscheidung zueigen gemacht hat, 

geht der WBP von folgendem Verständnis 
von Psychotherapie-Verfahren und Psycho-
therapie-Methoden aus:

Psychotherapie-Verfahren

Psychotherapie-Verfahren werden vom 
WBP wie folgt de�niert: „Ein zur Kranken-
behandlung geeignetes Psychotherapie-
Verfahren ist gekennzeichnet durch

eine umfassende Theorie der Entste-���„
hung und Aufrechterhaltung von Krank-
heiten und ihrer Behandlung bezie-
hungsweise verschiedene Theorien der 
Entstehung und Aufrechterhaltung von 
Krankheiten und ihrer Behandlung auf 
der Basis gemeinsamer theoretischer 
Grundannahmen,

und
eine darauf bezogene psychothera-���„
peutische Behandlungsstrategie für ein 
breites Spektrum von Anwendungsbe-
reichen oder mehrere darauf bezogene 
psychotherapeutische Behandlungs-
methoden für ein breites Spektrum von 
Anwendungsbereichen,

und
darauf bezogene Konzepte zur Indi-���„
kationsstellung, zur individuellen Be-
handlungsplanung und zur Gestaltung 
der therapeutischen Beziehung“ (WBP, 
2007, S. 4f).

Der Nachweis der Wirksamkeit eines Psy-
chotherapie-Verfahrens für ein breites Er-
krankungsspektrum (Kriterium 2) soll nach 
Beschluss des WBP und G-BA bei den am 
häu�gsten auftretenden psychischen Er-
krankungen erfolgen und wird vom WBP 
und G-BA anhand des sog. Schwellenkri-
teriums geprüft:

Für die Behandlung Erwachsener wird ���„
gefordert, dass die wissenschaftliche 
Anerkennung mindestens für die An-
wendungsbereiche affektive Störungen 
und Angststörungen (Anwendungsbe-
reiche 1 und 2, s.u.) sowie zusätzlich 
für mindestens eine Erkrankung aus 
den Bereichen somatoforme Störun-
gen, Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen (Anwendungsbereiche 3,4 
oder 5, s.u.) oder für mindestens zwei 
der restlichen acht Anwendungsberei-
che festgestellt wurde (vgl. WBP, 2007, 
S. 28).

Analog wird für ein wissenschaftlich ���„
anerkanntes Psychotherapieverfahren 
für die Behandlung von Kindern und Ju-
gendlichen die wissenschaftliche Aner-
kennung für die Anwendungsbereiche 
affektive Störungen, Angststörungen, 
hyperkinetische Störungen und Stö-
rungen des Sozialverhaltens (Anwen-
dungsbereiche 1, 2 und 14, s.u.) oder 
mindestens zwei dieser Anwendungs-
bereiche 1, 2 und 14 und zusätzlich 
mindestens zwei der restlichen An-
wendungsbereiche gefordert (vgl. WBP, 
2007, S. 29).

Psychotherapie-Methode

Demgegenüber de�niert der WBP eine 
Psychotherapie-Methode folgenderma-
ßen: „Eine zur Behandlung einer oder 
mehrerer Störungen mit Krankheitswert 
geeignete Psychotherapiemethode ist ge-
kennzeichnet durch

eine Theorie der Entstehung und der ���„
Aufrechterhaltung dieser Störung bzw. 
Störungen und eine Theorie ihrer Be-
handlung,
Indikationskriterien einschließlich deren ���„
diagnostischer Erfassung,
die Beschreibung der Vorgehensweise ���„
und
die Beschreibung der angestrebten Be-���„
handlungseffekte“ (vgl. WBP, 2007, S. 
3).

Eine wissenschaftlich anerkannte Psycho-
therapiemethode muss die unten darge-
stellten Kriterien der wissenschaftlichen 
Anerkennung erfüllen.

AlsPsychotherapie-Technik wird die konkre-
te Vorgehensweise im Rahmen der Metho-
de oder des Verfahrens bezeichnet, bspw. 
für die Verhaltenstherapie die Reizkonfron-
tation in vivo, für die psychodynamischen 
Verfahren die Übertragungsdeutung.

Mit der Unterscheidung von Psychothe-
rapie-Verfahren und Psychotherapie-Me-
thoden wurde die nur für Methoden gül-
tige indikationsbezogene Zulassung für die 
Psychotherapie-Verfahren vermieden, letz-
tere können so weiterhin für das gesamte 
Spektrum der Psychotherapie zugelassen 
und für die vertiefte Ausbildung anerkannt 
werden.
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2. Wissenschaftliche 
Anerkennung

Entsprechend der gesetzlichen De�nition 
von Psychotherapie als „jede mittels wis-
senschaftlich anerkannter psychotherapeu-
tischer Verfahren vorgenommene Tätigkeit 
zur Feststellung, Heilung oder Linderung 
von Störungen mit Krankheitswert, bei de-
nen Psychotherapie indiziert ist“ (PsychThG 
§ 1 Abs. 3) geht der Wissenschaftliche Bei-
rat davon aus, „dass die wissenschaftliche 
Anerkennung eines Psychotherapiever-
fahrens dann festzustellen ist, wenn es 
sich aus wissenschaftlicher Sicht um ein 
Psychotherapieverfahren handelt, dessen 
Durchführung in der Praxis zur Heilung 
oder Linderung von Störungen mit Krank-
heitswert führt “ (WBP, 2007, S. 6, Fettdruck 
und Unterstreichungen im Original). Damit 
ergeben sich für den WBP vier Kriterien für 
die Beurteilung von Forschungsarbeiten zum 
Wirkungsnachweis von Psychotherapiever-
fahren und -methoden:

„1. Der Einsatz der Intervention erfolgt 
bei Personen, die unter einer Störung mit 
Krankheitswert leiden, und der beobachte-

te therapeutische Effekt stellt eine Heilung 
oder Linderung dieser Störung dar. […]

2. Der beobachtete therapeutische Effekt 
ist intersubjektiv feststellbar und replizier-
bar. […]

3. Der erzielte Effekt muss mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf die psychothera-
peutische Intervention zurückführbar sein 
(interne Validität). […]

4. Die untersuchte psychotherapeutische 
Intervention ist in der Praxis unter den 
Rahmenbedingungen des Gesundheits-
wesens effektiv durchführbar (externe Vali-
dität)“ (WBP, 2007, S. 6ff).

Der gesamte Prozess der Evaluation eines 
Psychotherapieverfahrens oder einer Psy-
chotherapiemethode durch den WBP wird 
in einem Gutachtenprotokoll festgehal-
ten, dessen einzelne Stufen weitgehend 
operationalisiert wurden. Neben den dar-
gestellten und weiter unten spezi�zierten 
Kriterien werden zur Beurteilung eines Ver-
fahrens oder einer Methode verlangt:

Darstellung der Theorie und Behand-���„
lungsstrategie/-methode des Verfah-
rens oder der Methode und deren Aus- 
bzw. Weiterbildung,
die Beschreibung der Anwendungsberei-���„
che (siehe unten) des Verfahrens oder der 
Methode, differenziert für Psychotherapie 
bei Erwachsenen und Psychotherapie 
bei Kindern und Jugendlichen, weiterhin 
Kontraindikationen und unerwünschte 
Wirkungen (vgl. WBP, 2007, 15).

Die vorzulegenden Studien zur Wirksam-
keit eines Verfahrens oder einer Methode 
werden nach den o.g. Kriterien überprüft, 
die weiter spezi�ziert werden (vgl. WBP, 
2007, S. 19-23). Hierzu hat der WBP einen 
umfangreichen Kriterienkatalog vorgelegt 
und jedes Kriterium hinsichtlich seiner 
Qualität de�niert (vgl. ebd., S. 31-36):

Feststellung des Gegenstands der Un-1.
tersuchung,
Beurteilung der allgemeinen methodi-2.
schen Qualität der vorgelegten Studien,
Beurteilung der internen Validität der 3.
vorgelegten Studien,
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Beurteilung der externen Validität der 4.
vorgelegten Studien,
Beurteilung der Ergebnisse der Studi-5.
en.

Für Wirksamkeitsstudien, die bis Ende 
1989 publiziert wurden, legt der WBP ent-
sprechend seinem Beschluss vom Juni 
2006 ebenfalls Bewertungskriterien fest, 
wobei mindestens fünfzig Prozent der 
Wirksamkeitsstudien neueren Datums sein 
müssen.

Die wissenschaftliche Anerkennung für 
jeweils einen Anwendungsbereich (siehe 
unten) sei dann festgestellt, wenn hierfür 
mindestens drei methodisch adäquate 
und valide Studien – zwei davon mit posi-
tiv beurteilter interner und zwei mit positiv 
beurteilter externer Validität – vorliegen 
und in einer katamnestischen Untersu-
chung der Therapieerfolg nach mindes-
tens sechs Monaten nachgewiesen ist und 
keine Hinweise auf erhebliche schädliche 
Effekte des Psychotherapieverfahrens oder 
der Psychotherapiemethode vorliegen 
(vgl. WBP, 2007, S. 24f) Für die wissen-
schaftliche Anerkennung einer Psychothe-
rapiemethode für die Behandlung einer 
einzelnen Störung genügen zwei unab-
hängige Studien, die im Wesentlichen die 
im vorangegangenen Absatz dargestellten 
Kriterien erfüllen (vgl. WBP, 2007, S. 26f).

3. De�nition von Anwendungs-
bereichen der Psychotherapie

Wie oben dargestellt und im Methodenpa-
pier ausgeführt hat der WBP „von Beginn 
seiner Tätigkeit an festgestellt, dass vom 
Nachweis der Wirksamkeit eines psycho-
therapeutischen Verfahrens oder einer 
Methode bei einem Anwendungsbereich 
nicht generell auf die Wirksamkeit des ge-
samten psychotherapeutischen Verfahrens 
oder der Methode bei einem anderen 
Anwendungsbereich geschlossen werden 
kann“ (WBP, 2007, S. 10). Da, so der WBP, 
der Wirksamkeitsnachweis bei Erwachse-
nen nicht den Rückschluss zulässt, dass 
diese Intervention auch bei Störungen im 
Kinder- und Jugendlichenalter wirksam ist 
und umgekehrt, hat der WBP festgelegt, 
„Wirksamkeitsnachweise für verschiede-
ne Anwendungsbereiche […] getrennt zu 
überprüfen und anzugeben, für welche An-
wendungsbereiche ein Psychotherapiever-

fahren oder eine Psychotherapiemethode 
als wissenschaftlich anerkannt gelten kann“ 
(WBP, 2007, S. 10f). Für die Überprüfung 
hat der WBP 18 Anwendungsbereiche im 
Sinne größerer Klassen von Störungen 
gebildet sowie eine Kategorie „gemischte 
Störungen“ für komplexe Störungen, die 
durch mehrere ICD-Diagnosen abgebildet 
werden, hinzugefügt (vgl. Tabelle 2). Da-
bei gelten die Bereiche 15-17 nahezu aus-
schließlich für Kinder und Jugendliche.

Empfehlungen für die Aus-
bildung von Psychologi-
schen Psychotherapeuten 
und Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten 
(PP und KJP) sowie für die 
ärztliche Weiterbildung

Im letzten Kapitel des Methodenpapiers 
wird ausgeführt, dass ein Psychothera-
pieverfahren oder eine Psychotherapie-
methode grundsätzlich Gegenstand der 
vertieften Ausbildung von PP und KJP 
beziehungsweise der ärztlichen Weiterbil-
dung sein können.

Mit Bezug auf die gesetzliche Vorschrift, 
dass die vertiefte Ausbildung „in einem 
wissenschaftlich anerkannten psychothe-
rapeutischen Verfahren“ (PsychThG) zu er-
folgen hat, emp�ehlt der Wissenschaftliche 
Beirat, nur solche Psychotherapieverfahren 
für die vertiefte Ausbildung für PP und KJP 

anzuerkennen, die „durch die Breite ihrer 
Anwendungsbereiche ihre Relevanz für 
eine umfassende psychotherapeutische 
Versorgung nachgewiesen haben“ (WBP, 
2007, S. 27). Nach den Ausführungen des 
WBP sollen nur solche Psychotherapiever-
fahren für die vertiefte Ausbildung zuge-
lassen werden, die die oben dargestellten 
Kriterien eines Psychotherapieverfahrens, 
d. h. das o.g. Schwellenkriterium für breite 
Wirksamkeit, erfüllen. Liegt die Anerken-
nung nur für eine geringere Anzahl von 
Anwendungsbereichen vor, können diese 
Vorfahren oder Methoden, so die Anre-
gung des WBP, im Rahmen der inhaltlich 
nicht festgelegten Ausbildungszeiten ge-
lehrt werden.

Kritische Würdigung des 
Methodenpapiers

Im Minderheitenvotum von Jürgen Kriz, 
der als Mitglied des wissenschaftlichen 
Beirates dem Methodenpapier nicht zuge-
stimmt hat, sind mehrere kritische Punkte 
aufgeführt (WBP, 2007, S. 38ff):

Es wird für das Methodenpapier die Ge-1.
fahr einer Missinterpretation dergestalt 
gesehen, dass man mit der Begutach-
tungsmethode ein Psychotherapiever-
fahren in Teilbereiche au�ösen wolle, 
um diese jeweils als wissenschaftlich zu 
bestätigen oder zu verwerfen, was der 
von den beiden Vorsitzenden der ersten 

Tabelle 2: Anwendungsbereiche der Psychotherapie bei Erwachsenen sowie Kindern und Ju-

gendlichen

Affektive Störungen (F3; einschließlich F94.1; F53)1.
Angststörungen und Zwangsstörungen (F40 – F42; F93 und F94.0)2.
Somatoforme Störungen und dissoziative Störungen (Konversionsstörungen; F44 – F48)3.
Abhängigkeiten und Missbrauch (F1, F55)4.
Persönlichkeitsstörungen und Verhaltensstörungen (F6)5.
Anpassungs- und Belastungsstörungen (F43)6.
Essstörungen (F50)7.
Nicht-organische Schlafstörungen (F51)8.
Sexuelle Funktionsstörungen (F52)9.
Psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten (F54)10.
Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen (F2)11.
Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen (F0)12.
Psychische und soziale Faktoren bei Intelligenzminderung (F7) und tiefgreifende Entwick-13.
lungsstörungen (F84)
Hyperkinetische Störungen (F90) und Störungen des Sozialverhaltens (F91, F94.2 – F94.9)14.
Umschriebene Entwicklungsstörungen (F80 bis F83)15.
Störungen der Ausscheidung (F98.0, F98. 1)16.
Regulationsstörungen/ Fütterstörungen (F98.2)17.
Ticstörungen und Stereotypien (F95 und F98.4)18.
Gemischte Störungen bei Patienten mit komplexen Störungen mit mehreren ICD-Diagnosen19.
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Amtsperiode des WBP zum Ausdruck 
gebrachten Intention widerspräche.
Die Zulassung von Verfahren zur Aus-2.
bildung und über Vertiefungsgebiete ist 
Angelegenheit der zuständigen Landes-
behörden, hier solle der WBP nicht über 
seinen Gutachtenauftrag hinausgehend 
eingreifen wollen.
Da es neben „Kinder- und Jugendli-3.
chenpsychotherapeuten“ nur „Psycho-
logische Psychotherapeuten“ – nicht 
„Erwachsenenpsychotherapeuten“ 
– mit berufsrechtlicher Behandlungs-
erlaubnis für alle Altersgruppen gebe, 
sei die Trennung in Psychotherapie 
bei Erwachsenen und bei Kindern und 
Jugendlichen ohne Gutachtenauftrag 
weder erforderlich noch möglich und 
inhaltlich nicht haltbar. Es sollte deshalb 
eine angemessene Symptom- und Al-
tersvarianz für Wirksamkeitsstudien ge-
fordert werden.
Therapeutische Ansätze wurden, wie in 4.
anderen Ländern bis heute, in der am-
bulanten Behandlung vor Inkrafttreten 
des PsychThG bei Kranken angewen-
det und werden im stationären Kon-
text erfolgreich eingesetzt. Diese seien 
gegenüber den sog. Richtlinienthera-
pien benachteiligt. Weiterhin würden 
im Methodenpapier nur quantitative 
Wirksamkeitsbeweise Berücksichtigung 
�nden, andere Forschungsansätze wie 
qualitative Einzelfall- und Gruppenstudi-
en sowie Prozessforschung oder Unter-
suchungen zur Wirkweise würden keine 
Berücksichtigung bei der Evaluation �n-
den, obwohl letztere sowohl in Univer-
sitäts-Lehrbüchern als auch der interna-
tionalen Wissenschaftlergemeinschaft 
Anerkennung �nden würden. Somit sei 
es für Psychotherapieverfahren, deren 
wissenschaftliche Begründung und Er-
forschung vorwiegend auf anderen als 
der quantitativen Prüfmethodik beruhe, 
benachteiligt gegenüber Verfahren, die 
diese Methodik bevorzugen.

Weiterhin darf das Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Nordrhein-Westfalen (OVG 
NRW) vom 15.01.2008 nicht unerwähnt 
bleiben. Ein Ausbildungsinstitut hat auf 
staatliche Anerkennung für die Ausbildung 
zum Kinder- und Jugendlichentherapeu-
ten für Gesprächspsychotherapie geklagt. 
In der Vorinstanz hatte das Verwaltungs-

gericht Köln seine Entscheidung auf das 
Gutachten des wissenschaftlichen Beirats 
Psychotherapie gestützt, dass Gesprächs-
psychotherapie mangels entsprechender 
Wirksamkeitsnachweise für die Ausbildung 
von Kinder- und Jugendlichenpsychothe-
rapeuten nicht anerkannt werden könne. 
Das OVG NRW weist darauf hin, dass Ent-
scheidung zur Zulassung für die vertiefte 
Ausbildung ausschließlich der zuständigen 
Landesbehörde zustehe, während dem 
wissenschaftlichen Beirat mit der Aufgabe 
der Erstellung eines Gutachtens in Zwei-
felsfällen lediglich eine Beratungsfunktion, 
nicht aber eine Entscheidungsbefugnis zu-
gewiesen werde. Dies bedeutet, wie das 
OVG weiter ausführt, dass weitere Kriterien 
für die Zulassung zur vertieften Ausbildung 
von der zuständigen Behörde Berücksich-
tigung �nden sollten. Die zuständige Lan-
desbehörde hat gegen die Entscheidung 
des OVG NRW Revision eingelegt, so dass 
die Entscheidung, in welcher Form über 
die wissenschaftliche Anerkennung zu be-
�nden sein wird, vom Bundesverwaltungs-
gericht zu treffen sein wird.

Der WBP hat sich mit seinem Methoden-
papier deutlich von der für die sozialrecht-
liche Zulassung von Methoden und Verfah-
ren entscheidenden Verfahrensordnung 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(G-BA, 2006) abgegrenzt. In ihr wird in 
enger Auslegung der evidence-based me-
dicine (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes 
& Richardson, 1996; Sackett, Richardson, 
Rosenberg & Haynes, 2000) die Verfüg-
barkeit von Therapiestudien auf der Basis 
von RCTs (Randomized Controlled Trials, 
experimentelle Studien) als Hauptkriterium 
für die Zulassung de�niert. Die dadurch 
bedingte Überbewertung der internen auf 
Kosten der externen Validität ist z.T. deut-
lich kritisiert worden (vgl. z. B. Campell 
et al., 2000; Fydrich & Schneider, 2007; 
Kächele, 2006; Heekerens, 2005; Leich-
senring, 2004a, b; Porzsolt, Ackermann & 
Amelung, 2006; Shadish, Matt, Navarro 
& Phillips, 2000; Tschuschke, 2005; Zur-
horst, 2003), sogar von Vertretern der 
Pharmaforschung (Porzsolt et al., 2006), 
in der das RCT-Paradigma eine besonders 
hervorgehobene Rolle spielt. Kern der Kri-
tik ist, dass experimentelle Studien (RCTs) 
eine künstliche Situation beforschen und 
letztlich u.U. nur sehr begrenzt etwas über 

die Wirkung unter Alltagsbedingungen 
(Generalisierbarkeit, externe Validität) aus-
sagen können. Wie Fydrich und Schneider 
(2007) hervorheben, sind naturalistische 
Studien demgegenüber nicht grundsätz-
lich von geringerer Qualität, sie verfolgen 
unterschiedliche Zielrichtungen und er-
möglichen unterschiedliche Aussagen. Die 
Absicht des WBP, nun die Bedeutung natu-
ralistischer, also unter Alltagsbedingungen 
durchgeführter Studien, höher zu bewer-
ten, ist – trotz der oben aufgeführten Kritik 
von Kriz – beispielgebend (vgl. hierzu auch 
Nübling, Munz & Klett, 2007).

Versorgungspolitisch besonders bedeut-
sam ist, dass der WBP – wiederum ge-
wissermaßen in Gegenposition zum G-BA 
– für die Abschätzung der Versorgungs-
relevanz das Kriterium der gemischten 
Störungen (Gruppe 19 in Tabelle 2) ein-
geführt hat. Dadurch können auch Studi-
en zur Bewertung herangezogen werden, 
die in der realen Versorgung in der Regel 
häu�g auftretende Komorbidität bei psy-
chischen Erkrankungen abbilden, d. h. 
nicht ausschließlich Patienten einbeziehen 
(müssen), die eine (in RCTs geforderte) 
Unidimensionalität der Störungen aufwei-
sen. Allerdings – und u. a. deshalb wird 
das Schwellenkriterium von verschiedenen 
Psychotherapeutenverbänden kritisiert – 
können Studien mit Patienten „gemischter 
Störungen“ nur Studien der Kategorien 
6-18 (Tabelle 2), nicht aber – die epide-
miologisch weit häu�ger vorkommenden 
– Störungen der Indikationsgruppen 1-5 
ersetzen. Vor allem auch in diesen „ver-
sorgungsrelevanten“ Indikationsgruppen 
kommt psychische Komorbidität im klini-
schen Alltag besonders häu�g vor, weshalb 
es für diese auch besonders schwer sein 
dürfte, Studien zu �nden oder durchzu-
führen, deren untersuchte Patienten eine 
unidimensionale Störung aufweisen.
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